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2.2.3 § 10 Kantonale Bauvorschriften – Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
1 Die Erstellung und die Veränderung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone bedürfen
der Zustimmung des Kantons und der anschliessenden Bewilligung des Gemeinderates.
2 ...
3 Siedlungen, Bauten und Anlagen sind so zu gestalten und einzuordnen, dass sie zusammen mit
der Umgebung und Landschaft eine gute Gesamtwirkungerzielen.

Materialien
Absatz 2 (aufgehoben: 31. Dezember 2018)

§ 10 Abs. 2 ist gestrichen worden, weil er überflüssig geworden ist. Diese Regelung ist bereits im Art. 24d
RPG verankert. Der Gesetzgeber des Kantons Zug hütet sich davor, im kantonalen Recht
bundesrechtliche Bestimmungen zu wiederholen. Zudem regelt das Bundesrecht diesen Bereich
abschliessend, weshalb es keinen Raum für kantonales Anschlussrecht gibt. Im Gegenteil. Diese
kantonale Bestimmung könnte allenfalls zu Missverständnissen führen. Man könnte sich fragen, ob die
bundesrechtlichen oder die kantonalen Vorschriften in diesem Bereich vorgehen. Aus diesem Grund
wurde dieser Absatz aufgehoben.
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